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Statuten 
FDP.Die Liberalen Herisau 
 

I. Name, Sitz und Zweck 

Art. 1 Name und Sitz der Partei 

1 Unter dem Namen „FDP.Die Liberalen Herisau“ besteht mit Sitz in Herisau ein Verein im 

Sinne von Art. 60 ff. ZGB. 

2 Die FDP.Die Liberalen Herisau ist eine Ortspartei der FDP.Die Liberalen Appenzell Aus-

serrhoden. 

 

Art. 2 Zweck 

 Die FDP. Die Liberalen Herisau setzt sich nach liberalen Grundsätzen für die politischen, 

wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und kulturellen Interessen der Herisauer Bevölke-

rung ein. 

 

II. Mitgliedschaft 

Art. 3 Aufnahme 

1 Die Mitgliedschaft wird durch den Beitritt zur FDP.Die Liberalen Herisau erworben. 

2 Mitglied können alle werden, die sich zu den Zielen und Grundsätzen der Partei bekennen 

und eine nähere Beziehung zu Herisau haben. 

3 Der Parteivorstand kann die Aufnahme begründet ablehnen. 

 

Art. 4 Austritt 

1 Der Austritt erfolgt durch eine schriftliche Austrittserklärung an den Parteivorstand. Der 

Austritt muss vor der HV bekannt gegeben werden.  

 

Art. 5  Ausschluss 

1 Der Vorstand kann ein Mitglied aus wichtigen Gründen ausschliessen, insbesondere 

wenn das Mitglied dem Ansehen der Partei schadet oder der Mitgliederbeitrag während 

zwei Jahren nicht bezahlt wurde. 

 

2 Der Ausschluss erfolgt durch den Parteivorstand. Gegen diesen Beschluss besteht das 

Rekursrecht an die Mitgliederversammlung. Gegen Entscheide der Mitgliederversamm-

lung kann Rekurs an die Delegiertenversammlung der Kantonalpartei geführt werden. Der 

Ausschluss ist auf Verlangen schriftlich zu begründen. 
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III. Organisation 

Art. 6 Organe 

1 Die Organe der Partei sind: 

a) Die Mitgliederversammlung 

b) Der Parteivorstand 

c) Die Revisionsstelle 

 

Art. 7 Mitgliederversammlung 

1 Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ. Sie ist für alle Belange zuständig, die 

nicht durch die Statuten einem anderen Organ vorbehalten sind. 

 

2 Ihr obliegen insbesondere: 

a) Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen Mitgliederversammlung; 

b) Kenntnisnahme des alljährlichen Tätigkeitsberichts der Präsidentin bzw. des Präsi-

denten; 

c) Abnahme der Jahresrechnung und Entlastung des Vorstandes nach Kenntnisnahme 

des Berichts der Revisionsstelle; 

d) Festsetzung der Mitgliederbeiträge und Genehmigung des Budgets 

e) Wahl der Mitglieder des Vorstands und aus deren Mitte der Präsidentin bzw. des Prä-

sidenten; 

f) Wahl der Revisionsstelle; 

g) Nominierung von Kandidatinnen und Kandidaten der FDP.Die Liberalen Herisau für 

öffentliche Ämter, die der Volkswahl unterliegen; 

h) Revision der Statuten. 

 

Art. 8 Einberufung 

1 Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal pro Jahr statt, in der Regel im ersten 

Halbjahr.  

 

2 Die Mitgliederversammlung wird vom Parteivorstand einberufen. Die schriftliche oder 

elektronische Einladung (auch per Mail) an die Mitglieder erfolgt in der Regel mindestens 

10 Tage vor der Versammlung unter Angabe der Traktanden. 

 

3 Ausserordentliche Mitgliederversammlungen finden statt, falls mindestens zwei Mitglieder 

des Parteivorstandes sie für notwendig erachten. Mindestens 10 Mitglieder können vom 

Parteivorstand unter schriftlicher Angabe der Traktanden die Einberufung einer ausseror-

dentlichen Mitgliederversammlung verlangen. 
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Art. 9 Beschlussfassung 

1 Die ordnungsgemäss einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn min-

destens 10 Stimmberechtigte anwesend sind. Jedes anwesende Parteimitglied hat eine 

Stimme. 

2 Abstimmungen erfolgen offen, sofern nicht ein Drittel der Anwesenden eine geheime Ab-

stimmung verlangt. 

 

3 Massgebend ist das absolute Mehr der abgegebenen Stimmen, soweit die Statuten nicht 

ein qualifiziertes Mehr verlangen.  

 

Art. 10 Vorstand 

1 Der Parteivorstand besteht aus mindestens 3 Mitgliedern. Abgesehen vom Präsidium kon-

stituiert er sich selbst.  

 

2 Nach Möglichkeit sollen dem Vorstand mindestens je ein Mitglied des Einwohner- und des 

Kantonsrates angehören. 

 

Art. 11 Amtsdauer 

Die Amtsdauer beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist möglich. Rücktritte sind drei Monate vor 

der ordentlichen MV schriftlich mitzuteilen. 

 

Art. 12 Aufgaben 

1Der Vorstand ist für die Erledigung der Geschäfte besorgt und sorgt für die Erfüllung des 

Vereinszwecks.  

 

2 Es obliegen ihm insbesondere die folgenden Aufgaben: 

a) Administrative Führung der Partei 

b) Vorbereitung der Wahl- und Abstimmungsgeschäfte 

c) Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern 

d) Die Wahl der kantonalen Delegierten  

e) Zusammenarbeit mit anderen Ortsparteien und der kantonalen Partei 

f) Organisation von Anlässen gemäss Vereinszweck  
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Art. 13  Beschlussfassung 

1 Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder an-

wesend sind. 

 

2 Er beschliesst mit einfachem Mehr der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit fällt 

dem Präsidium der Stichentscheid zu. 

 

Art. 14 Revisionsstelle 

1 Die Revisionsstelle besteht aus zwei Revisoren/Revisorinnen. Die Revisoren prüfen die 

Jahresrechnung und erstatten Bericht und Antrag an die Mitgliederversammlung. 

 

2 Die Amtsdauer beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist möglich.  

 

IV. Finanzen und Haftung 

Art. 15  Finanzen 

Die finanziellen Mittel werden durch jährliche Mitgliederbeiträge und freiwillige Beiträge be-

schafft. 

 

Art. 16 Haftung 

1 Für die Verpflichtungen der FDP.Die Liberalen Herisau haftet nur das Vereinsvermögen. 

Eine persönliche Haftung der Mitglieder besteht nicht. 

 

V. Schlussbestimmungen 

Art. 17 Statutenrevision 

Die Statuten können durch eine Zweidrittelmehrheit der Stimmenden anlässlich einer Mitglie-

derversammlung geändert werden. 

 

Art. 18 Auflösung 

Der Verein kann durch eine Zweidrittelmehrheit aufgelöst werden. Das Vereinsvermögen ist 

der Kantonalpartei zur Verwaltung zu übergeben.  

 

 

Inkrafttreten 

Die Statuten wurden von der Parteileitung der Freisinnig-Demokratischen Partei von Appen-

zell Ausserrhoden am 26 April 2023 vorgeprüft und akzeptiert. Sie wurden an der Mitglieder-

versammlung der FDP.Die Liberalen Herisau vom 26. April 2023 genehmigt und sofort in 

Kraft gesetzt.  

 


